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Unternehmenswachstum  
durch Automatisierung
Leasing-Prozesse im Wandel

Das Jahr 2021 bringt eine positive 
Trendwende für das Leasing-Geschäft 
in der nachlassenden Covid-19-Pande-
mie. Die Wirtschaft steht vor der be-
sonderen Aufgabe, aufgeschobene In-
vestitionen mit liquiditätsschonender 
Finanzierung zu realisieren und mit die-
ser Finanzierungsform für Leasing-Neh-
mer eine erhöhte Verschuldung nach 
krisenbedingten Kreditaufnahmen mög-
lichst zu vermeiden, denn Liquiditäts-
engpässe und eine Schrumpfung der 
Eigenkapitalbasis belasten Unterneh-
men.

Eine Geschäftsausweitung der Lea-
sing-Unternehmen kann durch IT-Un-
terstützung und Digitalisierung sowie 
Automatisierung erreicht werden. Der 
Trend zur Digitalisierung wurde in der 
Corona-Krise verstärkt. Kunden erwar-
ten digitale Lösungen für den Ab-
schluss von Leasing-Verträgen mit ei-
ner 24/7-Verfügbarkeit von Webportalen 
einer Leasing-Gesellschaft.

Erfolgreich werden Leasing-Unterneh-
men sein, die eine Digitalisierung ihrer 
Produkte vorantreiben und eine stei-

gende Nachfrage effizient und ohne 
Ausweitung personeller Ressourcen 
abwickeln können. Der Einsatz perfor-
manter IT-Lösungen ist entscheidend.

Skalierung  
durch IT-Lösungen

Eine Skalierung des Geschäftsvolumens 
der Leasing-Unternehmen für risikore-
levantes und nicht-risikorelevantes Ge-
schäft kann durch eine IT-gestützte 
 Automatisierung der Leasing-Prozesse 
erreicht werden. Leasing-Unterneh-
men, die eine Digitali sierung und Auto-
matisierung ihrer Geschäftsprozesse 
anstreben, fokussieren IT-Investitionen 
in Systemlösungen, die folgende Eigen-
schaften aufweisen: 

Erstens, IT-Unterstützung für prozess-
basierte, schnelle, automatisierte Ein-
zelvertrags- und Kreditrahmenentschei-
dungen, workflowgestützte Genehmi-
gungsprozesse inklusive Abbildung von 
Kompetenzstufen und Vier-Augen-Prin-
zip. Zweitens, integrierte Datenanalysen 
und Nutzung relevanter Datenquellen 
mit technischen Schnittstellen zu Ge-
schäftspartnern und externen Informa-
tionslieferanten mit vertrauenswürdi-
gen, effizienten und transparenten Pro-
zessen. 

Anforderungen an  
Kreditrisikomanagement

Eine Investition in IT-Lösungen und die 
Transformation von Prozessen zur Di-
gitalisierung müssen regulatorischen 
Rahmenbedingungen entsprechen. An-
passungen der Mindestanforderungen 
an das Risikomanagement (MaRisk) 
 gemäß 6. MaRisk-Novelle erhöhen zu-
sätzlich die Anforderungen an das Kre-
ditrisikomanagement der Leasing-Un-

Nicht zuletzt durch die Corona-Krise herrscht bei vielen Leasing-Unterneh-
men ein Umdenken hin zu vermehrt digitalen Prozessen. In der Branche ist 
eine Art Aufbruchstimmung zu verzeichnen. Durch IT-Unterstützung, Digita-
lisierung und Automatisierung werden gleichzeitig Kundenwünsche erfüllt 
und das Geschäft ausgeweitet. Abläufe verlaufen ressourcenschonender und 
effizienter, denn Entscheidungen können automatisiert abgewickelt werden. 
Der Beitrag umreißt wichtige Aspekte, die beachtet werden sollten, damit 
diese Entwicklung zum Erfolg wird. Wer sich dagegen sträubt, wird langfris-
tig das Nachsehen haben.  (Red.)
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ternehmen. Die Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) 
verfolgt das Ziel, ein ganzheitliches Rah-
menwerk der MaRisk bereitzustellen. 

Im Zusammenspiel von MaRisk und 
Bankenaufsichtlicher Anforderungen an 
die IT werden Verhaltensweisen für die 
Einhaltung des Kreditwesensgesetzes 
(insbesondere § 25a KWG) konkre-
tisiert. Prüfungen des § 25a KWG 
 erfolgen im Rahmen der jährlichen 
 Abschlussprüfungen, aber auch insbe-
sondere im Zuge von Sonderprüfungen 
nach § 44 Absatz 1 KWG. Die Anzahl 
von Sonderprüfungen in Leasing-Unter-
nehmen durch die BaFin ist gestiegen. 
Eine zusätzlich verstärkte Prüfungspra-
xis bei Auffälligkeiten kann ausgehend 
von aktuellen Restrukturierungen inner-
halb der BaFin erwartet werden.

KWG- und Sonderprüfungen

Die bedeutendsten Erkenntnisse aus 
regulären KWG- und Sonderprüfungen 
der laufenden Prüfungssaison können 
in vier übergeordnete Bereiche grup-
piert werden.

❯  Fehlende oder unzureichende Do-
kumentation: Eine Vielzahl der Be-
funde ist auf eine fehlende oder 
 mangelhafte Dokumentation zurück-
zuführen. Dazu zählt, dass Entschei-
dungsprozesse unzureichend doku-

mentiert und historisiert werden. Die 
Bewertungslogik ist nicht schriftlich 
definiert und bleibt somit intranspa-
rent. Aber auch die Dokumentation 
potenzieller Risikoarten, die Risikoka-
tegorisierung oder die schriftliche Er-
mittlung des zukünftigen Risikokapi-
talbedarfs werden häufig bemängelt.

Ein möglicher Grund der unzureichen-
den Dokumentation kann auf System-
umbrüche bei Leasing-Entscheidun-
gen zurückgeführt werden. Eine 
Anfrage erfolgt beispielsweise über 
ein Kundenportal, die Kundenstamm-
daten werden über Onlineanalysen 
geprüft und mit dem Vorsystem abge-
glichen. Die Kreditwürdigkeit wird 
über das Aus kunftei-Portal abgefragt 
und die Auskunft wird in einer Kun-
denakte hinterlegt. Die Bewertung 
des Leasing- Antrages erfolgt manuell 
über ein Ta bellen kal ku la tions pro gramm, 
in dem Stammdaten, Auskunftsbe-
wertung und individuelle Bewertungs-
kriterien zusammengefasst und das 
Rating sowie das Limit festgelegt wer-
den. In den meisten Leasing-Unter-
nehmen gibt es Standardprozesse für 
die Bewertung von Leasing-Anträgen, 
jedoch die Dokumen tation, die Über-
wachung und die Historisierung kom-
men in einigen Fällen zu kurz.

❯  Nicht nachvollziehbare Risikoprü-
fungen: Mit einer unzureichenden 
Dokumentation geht oftmals eine 

nicht nachvollziehbare Risikoprüfung 
einher. Dies bedeutet zum einen, dass 
häufig angewendete Bewertungskri-
terien für Leasing-Antragsentschei-
dungen nicht transparent sind. Zum 
anderen fehlen insbesondere Prozes-
se zur Ermittlung des  zukünftigen Ri-
sikokapitalbedarfs, einheitliche und 
nachvollziehbare Krite rien zur Risiko-
klassifizierung (Bonitätsprüfung, indi-
viduelles Rating) und ein systemati-
sches Vorgehen bei eingetretenen 
Schäden, wie Bonitätsabstufungen 
oder Eskalationsmaßnahmen. 

Die Qualität, mit der Antragsentschei-
dungen getroffen werden, sind häufig 
nicht ausreichend hergeleitet. Nach 
dem KWG müssen die zu nutzenden 
Modelle begründet und dokumentiert 
werden. Die genutzten Risikodaten 
werden in den beanstandeten Fällen 
nicht in einheitlichen Risikodatenban-
ken gespeichert und machen eine 
Historisierung sowie eine Risikobe-
richterstattung nicht nachprüfbar.

❯  Unzureichendes Monitoring: Feh-
lende Risikoberichterstattung und 
 Dokumentation erschweren die Über-
wachung von getroffenen Antragsent-
scheidungen. Manuelle Prozesse ma-
chen es notwendig, Beschlüsse in 
regelmäßigem Abstand händisch zu 
prüfen, um Antragsentscheidungen 
aufgrund aktualisierter Informationen 
zur Bonität des Kunden neu zu validie-
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ren. Definierte Handlungsmaßnah-
men müssen im Fall einer neuen In-
formationslage verfügbar sein. In der 
Praxis erfolgt häufig eine unzurei-
chende Kontrolle, sodass statt stan-
dardisierter Prozesse individuelle 
Maßnahmen gewählt werden. Die 
Nachvollziehbarkeit von Beschlüssen 
muss aber sichergestellt werden.

❯  Weitere häufige Erkenntnisse: Wei-
tere wiederholte Beobachtungen, die 
nicht direkt den definierten Gruppen zu-
geordnet werden können, sind fehlen-
de Vertretungsregeln, eine un zu rei-
chende Definition von Zugriffsrechten 
und keine vollständige, mehrjährige, 
risikoorientierte Planungsprüfung.

Automatisierte Entscheidung

Softwarelösungen zur Bewertung von 
Kreditrisiken und zur Durchführung von 
Antragsentscheidungen können Firmen 
bei der Abbildung ihrer Leasing-Prozes-
se unterstützen und Befunde bei KWG-
Prüfungen zukünftig vermeiden.

Ein technisch unterstützter Ende-zu-En-
de-Prozess kann in einem Kundenportal 
beginnen. Hier wird der Leasing-Antrag 
gestellt. Durch die technische Integrati-
on von Stammdatenprüfungen, Know-
your-Customer inklusive Ermittlung der 
wirtschaftlich Berechtigten sowie Be-
trugsvermeidungsprozessen anhand 
von Daten spezialisierter Informations-
lieferanten können Onboarding-Prozes-
se im Sinne einer optimalen Kunden-
zufriedenheit beschleunigt werden. 
Strukturbildungen können mit der IT-Lö-
sung automatisch unterstützt werden.

Geeignete Informationsquellen, bei-
spielsweise je Land, Kundensegment 
und Unterscheidung der Risikorelevanz, 
können automatisiert abgerufen wer-
den. Das Zuordnen und die Aggregati-
on von Bewertungen auf Basis von Aus-
künften und Finanzanalysen zu einem 
Leasing-Nehmer auf einer einheitlichen 
Bewertungsskala macht die Risikobe-
urteilungen im Kundenportfolio ver-
gleichbar. Die Ermittlung jeder Einstu-
fung ist transparent, dokumentiert und 
revisionssicher historisiert. Aktualisie-
rungen von Informationen werden au-

tomatisch durchgeführt, historisiert und 
bei Bedarf gemeldet. Spezielle Produk-
te von Dienstleistern erleichtern zudem 
Analysetätigkeiten, wie zum Beispiel 
die Ermittlung der Kapitaldienstfähigkeit. 

Um schnelle und integrierte Prozesse 
einzuführen, sind eine Implemen tierung 
von Enterprise-Integra tion-Layer-Ver-
bindungen zu internen Verwaltungssys-
temen sowie Application-Programming-
Interfaces (APIs) zu entscheidungsrele-
vanten Informationen von externen 
Auskunfteien erforderlich. Die Anbin-
dung von Schnittstellen minimiert Sys-
temumbrüche und ermöglicht die zen-
trale Speicherung relevanter Informa-
tionen. Auf Basis von Auslösern und 
Parametern können Prozesse in Ende-zu- 
Ende-Lösungen gesteuert und verkettet 
werden. Zur gleichzeitigen Abbildung 
von risikorelevanten und nicht-risikore-
levanten Geschäften werden Kompe-
tenztableaus und prüfungsrelevante Kri-
terien angewendet. Zeitpunkt der Ent-
scheidung und Entscheider sind im 
Leasing-Antrag gespeichert, um die Re-
gelkonformität der Antragsentscheidung 
zu dokumentieren. Eine Überwachung 
von laufenden sowie abgeschlossenen 
Entscheidungen ist immer möglich.

Insbesondere in Zeiten hoher Unsicher-
heit müssen Prozesse und Regelwerke 
zur  Abbildung der Kreditpolitik eines 
Leasing-Unternehmens flexibel und 
schnell an geänderte Rahmenbedingun-
gen angepasst werden können. In mo-
derner Software geschieht dies mit 
 einem  flexiblen, integrierten Workflow-
Mana gement (Business Process Model 
 Notation, BPMN) und mit Entschei-
dungsmaschinen (Decision Model and 
Notation, DMN). Prozesse und Regel-
werke können mit dieser Technologie 
einfach konfiguriert werden. Entschei-
dend für den Erfolg ist ein tiefes Ver-
ständnis der Verfahren im Prozessdesign.

Eine effektive Modellierung und erfolg-
reiche Implementierung von Leasing-
Prozessen kann mithilfe eines iterativen 
Business Process Management Cycles 
erfolgen. Arbeitsabläufe werden opti-
miert, indem sie visualisierbar, analy-
sierbar und automatisierbar werden. 
Die Einhaltung von definierten Abläufen 
wird technisch sichergestellt und revi-

sionssicher historisiert, sodass Aus-
wertungen und Monitorings zu Prozess-
ausführungen jederzeit möglich sind. 

IT-gestützte Genehmigungen

Spezialisierte Software unterstützt zu-
dem mehrstufige Genehmigungspro-
zesse bei risikorelevanten Entscheidun-
gen unter Einbeziehung von Markt und 
Marktfolge. Die Abbildung zeigt die Mo-
dellierung eines zweistufigen Genehmi-
gungsprozesses mit BPMN: Nutzerbe-
zogene Prozessschritte werden direkt 
einem Entscheidungsträger zugeord-
net. Entscheidungen werden histori-
siert und dokumentiert. Die Entschei-
dungsgrundlagen sowie die Ermittlung 
einer Einstufung anhand standardisier-
ter und nachvollziehbarer Parameter 
werden transparent dargestellt. 

Automatisierte Prozessschritte unter-
scheiden sich in der Darstellung von ma-
nuellen Nutzertätigkeiten. Derartige 
Nutzerausgaben können an Benutzer-
rechte gebunden werden, damit undefi-
nierte Zugriffsrechte verhindert werden. 
Ein manuelles Monitoring des Kunden-
portfolios und der Leasing-Entscheidun-
gen ist nicht notwendig. Die Software 
überwacht automatisiert im Hinter-
grund. Sie informiert den Nutzer, sobald 
neue entscheidungsrelevante Informa-
tionen vorliegen, und leitet automatisch 
definierte Handlungsalternativen wie 
den Anstoß einer neuen Entscheidung 
im Genehmigungsprozess ein – Ma-
nagement-by-Exception. Die Prüfungen 
werden dokumentiert, ebenso wie an-
gestoßene Monitoringprozesse.

IT-Lösungen bieten alle Voraussetzun-
gen, um eine Geschäftsausweitung 
ohne die Bereitstellung zusätzlicher per-
soneller Ressourcen zu unterstützen, 
auf das Marktumfeld schnell zu reagie-
ren und regulatorische Anforderungen 
zu erfüllen. Standardisierte, IT-unter-
stützte Workflowprozesse machen die 
Anwendung der Kreditrisikopolitik im 
Leasing-Unternehmen transparent. Ent-
scheidungen können schnell und nach-
vollziehbar getroffen werden. Digitali-
sierung und Automatisierung sind 
entscheidende Treiber zukünftig erfolg-
reicher Leasing-Gesellschaften.
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